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Abwasserreglement der Gemeinde Böttstein 
 
Gestützt auf das Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewäs-
ser (EG Umweltrecht, EG UWR) und das Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen, (Baugesetz, 
BauG) beschliesst die Einwohnergemeinde Böttstein 
  
 A. GESETZLICHE GRUNDLAGEN A. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

   
 • Bundesgesetz über den Schutz der 

Gewässer (GSchG)  

• Gewässerschutzverordnung (GSchV)  

• Gesetz über Raumentwicklung und 
Bauwesen (Baugesetz, BauG)  

• Bauverordnung (BauV)  
• Einführungsgesetz zur Bundesgesetz-

gebung über den Schutz von Umwelt 
und Gewässer (EG Umweltrecht, EG 
UWR)  

• Verordnung zum Einführungsgesetz zur 
Bundesgesetzgebung über den Schutz von 
Umwelt und Gewässer (V EG UWR)  

• Gemeindegesetz (GG)  

• Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege (VRPG)  

• Wassernutzungsgesetz (WnG)  

• Wassernutzungsabgabedekret (WnD)  

• Technische Richtlinien und Normen: 
Bei den im Reglement zitierten techni-
schen Richlinien und Normen gilt je-
weils die aktuelle Fassung 

• Bundesgesetz über den Schutz der Ge-
wässer (GSchG) vom 24. Januar 1991 

• Gewässerschutzverordnung (GSchV) 
vom 28. Oktober 1998  

• Gesetz über Raumentwicklung und 
Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. 
Januar 1993  

• Allgemeine Verordnung zum Baugesetz 
(ABauG) vom 23. Februar 1994  

• Einführungsgesetz zur Bundesgesetz-
gebung über den Schutz von Umwelt 
und Gewässer (EG Umweltrecht, EG 
UWR) vom 4. September 2007 

• Verordnung zum Einführungsgesetz zur 
Bundesgesetzgebung über den Schutz 
von Umwelt und Gewässer (V EG 
UWR) vom 14. Mai 2008 

• Gemeindegesetz (GG) vom 19. Dezem-
ber 1978  
Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege (VRPG) 4. Dezember 2007 

• Wassernutzungsgesetz (WnG) vom 11. 
März 2008 

• Wassernutzungsabgabedekret (WnD) 
vom 18. März 2008 

 

 

 B. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN B. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   
 § 1 Zweck § 1 
   
Zweck 1 Das Abwasserreglement regelt die 

Durchführung von Massnahmen zum 
Schutze der Gewässer im Rahmen der 
eidgenössischen und kantonalen Ge-
setzgebung. 

1 Das Abwasserreglement regelt die 
Durchführung von Massnahmen zum 
Schutze der Gewässer im Rahmen der 
eidgenössischen und kantonalen Ge-
setzgebung. 

   
Abgaben 2 aufgehoben 2 Die Verlegung der Kosten auf die 

Grundeigentümer und die Abgaben der 
Abwasserentsorgung sind in einem se-
paraten Reglement über die Finanzie-
rung von Erschliessungsanlagen gere-
gelt 
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 § 2 Allgemeines § 2 
   
Allgemeines 1 Die in diesem Reglement verwendeten 

Personenbezeichnungen beziehen sich 
auf alle Geschlechter.  

1 In diesem Reglement verwendete Per-
sonenbezeichnungen beziehen sich auf 
beide Geschlechter. 

   
 § 3 Geltungsbereich § 3 
   
Geltungsbereich 1 Das Abwasserreglement findet Anwen-

dung für alle im Gemeindegebiet anfal-
lenden Abwässer und auf alle für die 
Sammlung, Ableitung und Behandlung 
notwendigen Anlagen. 

1 Das Abwasserreglement findet Anwen-
dung für alle im Gemeindegebiet anfal-
lenden Abwässer und auf alle für die 
Sammlung, Ableitung und Behandlung 
notwendigen Anlagen. 

   
 § 4 Abwasseranlagen und Begriffe § 4 
   
Abwasseranlagen 
und Begriffe 
 

1 Abwasseranlagen im Sinne des Regle-
ments umfassen alle technisch erforder-
lichen Einrichtungen zur Sammlung, Ab-
leitung, Versickerung und Behandlung 
des Abwassers. 

1 Abwasseranlagen im Sinne dieses Reg-
lementes umfassen alle technisch erfor-
derlichen Einrichtungen zur Sammlung, 
Ableitung, Versickerung und Behand-
lung des Abwassers 

   
 2 Die Begriffe sind im Kapitel D, Abwas-

sertechnische Ausführungsvorschriften, 
definiert. 

2 Die Begriffe sind im Kapitel D (Techni-
sche Ausführungsvorschriften) definiert. 

   
 § 5 Aufgaben der Gemeinde § 5 
   
Aufgaben der Ge-
meinde 

1 Die Gemeinde plant, organisiert und 
überwacht die Abwasserbeseitigung und 
Abwasserreinigung auf dem ganzen Ge-
meindegebiet. 

1 Die Gemeinde plant, organisiert und 
überwacht die Abwasserbeseitigung 
und -reinigung auf dem ganzen Ge-
meindegebiet 

   
 2 Die Gemeinde finanziert, erstellt, betreibt 

und unterhält die öffentlichen Abwasser-
anlagen. 

2 Die Gemeinde erstellt und unterhält die 
öffentlichen Abwasseranlagen. 

   
 3 Die Gemeinde kann sich an regionalen 

Abwasseranlagen beteiligen. 
 

   
 4 Die Gemeinde sorgt für die Einhaltung 

der gesetzlichen Vorschriften, sofern die 
Zuständigkeit dazu nicht bei einer ande-
ren Behörde liegt. 

3 Die Gemeinde sorgt für die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften, sofern die 
Zuständigkeit dazu nicht bei einer ande-
ren Behörde liegt 

   

 5 aufgehoben 4 Die Gemeinde kann Teile der Abwas-
serbeseitigung und -reinigung an Ge-
meindeverbände oder Private delegie-
ren. 

   

 § 6 Projekt- und Kreditbewilligung § 6 
   

Projekt- und Kredit-
bewilligung 
 

aufgehoben 1 Die Gemeindeversammlung bewilligt die 
von der Gemeinde zu finanzierenden 
Projektierungs- und Baukredite für den 
Bau, die Sanierung, Renovierung, Re-
paratur und die Erneuerung der öffentli-
chen Abwasseranlagen. 
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 § 7 Gemeinderat § 7 Gemeinderat 
   

Gemeinderat 
 

1 Der Gemeinderat ist insbesondere zu-
ständig für: 

1 Der Gemeinderat ist insbesondere zu-
ständig für: 

 a) die kommunale Abwasserplanung 
(EG UWR)  

a) die kommunale Abwasserplanung (§ 
17 EG UWR) 

 b) die Erstellung der erforderlichen öf-
fentlichen Abwasseranlagen nach 
dem Generellen Entwässerungsplan 
(GEP), für Schmutzwasser und Sau-
berwasser, im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Mittel. 

b) die Erstellung der erforderlichen öf-
fentlichen Abwasseranlagen nach 
GEP im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Mittel. 

 c) die Abgabenerhebung (Anschluss-, 
Grund- und Verbrauchsgebühren). 

 

 d) die Erteilung von Bewilligungen für 
die Versickerung von Niederschlags-
wasser- und Fremdwasser bei Lie-
genschaften 

d) die Erteilung von Bewilligungen für 
die Versickerung von Niederschlags-
wasser- und Fremdwasser bei Wohn-
bauten 

 e) die Erteilung von Bewilligungen für 
den Bau von Vorbehandlungsanla-
gen nach Zustimmung des BVU und 
zur Benützung der öffentlichen Ka-
nalisationen mit Ableitung der ver-
schmutzten Abwässer auf eine zent-
rale Abwasserreinigungsanlage. 

f) die Beseitigung vorschriftswidriger 
Zustände. 

c) die Erteilung von Bewilligungen für 
den Bau von Vorbehandlungsanla-
gen nach Zustimmung des Departe-
mentes Bau, Verkehr und Umwelt 
und zur Benützung der öffentlichen 
Kanalisationen mit Ableitung der Ab-
wässer auf eine zentrale Abwasser-
reinigungsanlage. 

e) die Beseitigung vorschriftswidriger 
Zustände. 

   

 § 8 Gewässerschutzstelle § 8 Gewässerschutzstelle 
   

Gewässerschutz-
stelle  
 

1 Der Gemeinderat bestimmt die kommu-
nale Gewässerschutzstelle, welcher ins-
besondere folgende Aufgaben übertra-
gen sind: 

1 Der Gemeinderat bestimmt die kommu-
nale Gewässerschutzstelle, welcher ins-
besondere folgende Aufgaben übertra-
gen sind: 

a) Kontrolle der Einhaltung von Einzelver-
fügungen, wobei nötigenfalls die Voll-
streckung zu veranlassen ist. 

a) Kontrolle der Einhaltung von Einzelver-
fügungen, wobei nötigenfalls die Voll-
streckung zu veranlassen ist. 

 b) Abnahme der Hausanschlüsse (Grund-
stückanschlussleitung) der hausinternen 
Abwasseranlagen (Gebäudeentwässe-
rung) sowie der Versickerungsanlagen. 

b) Abnahme der privaten Grundstückent-
wässerung (Hausanschlüsse, hausin-
terne Abwasseranlagen sowie Versicke-
rungsanlagen) 

 c) periodische Kontrolle der öffentlichen 
Kanalisationen inklusive Spezialbau-
werke. 

c) periodische Kontrolle der öffentlichen 
Kanalisationen inkl. Spezialbauwerke 

 d) periodische Kontrolle der öffentlichen 
Versickerungsanlagen. 

d) periodische Kontrolle der öffentlichen 
Versickerungsanlagen. 

 e) Mithilfe bei Abklärungen von Gewässer-
verschmutzungen, Fischvergiftungen 
und anderen Tatbeständen der Missach-
tung von Gewässerschutzvorschriften. 

e) Mithilfe bei Abklärungen von Gewässer-
verschmutzungen, Fischvergiftungen 
und anderen Tatbeständen der Miss-
achtung von Gewässerschutzvorschrif-
ten. 

 f) Kontrolle der Abwasservorbehandlungs-
anlagen von Industrie und Gewerbe so-
wie Aufsicht über die Lagerung wasser-
gefährdender Flüssigkeiten nach den 
Weisungen und nötigenfalls unter Mitar-
beit der Abteilung für Umwelt. 

f) Kontrolle der Abwasservorbehandlungs-
anlagen von Industrie und Gewerbe so-
wie Aufsicht über die Lagerung wasser-
gefährdender Flüssigkeiten nach den 
Weisungen und nötigenfalls unter Mitar-
beit der Abteilung für Umwelt. 
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 g) Führung des Abwasserkatasters ge-

mäss § 22 EG UWR. 
g) Führung des Abwasserkatasters ge-

mäss § 22 EG UWR. 
   

 2 Der Gemeinderat regelt im Einzelnen die 
Aufgaben in einem Pflichtenheft . Er 
kann der Gewässerschutzstelle weitere 
Aufgaben und Befugnisse übertragen 
und entscheidet über den Beizug von 
Fachleuten. 

2 Der Gemeinderat kann im Einzelnen die 
Aufgaben in einem Pflichtenheft regeln. 
Er kann der Gewässerschutzstelle wei-
tere Aufgaben und Befugnisse übertra-
gen und entscheidet über den Beizug 
von Fachleuten. 

   

 § 9 Kanalisationsplanung § 9 Kanalisationsplanung 
   

Kanalisationspla-
nung  
 

1 Grundlage für den Ausbau des Kanalisa-
tionsnetzes ist der auf die Ortsplanung 
ausgerichtete Generelle Entwässerungs-
plan (GEP). 

1 Grundlage für den Ausbau des Kanali-
sationsnetzes ist der auf die Ortspla-
nung ausgerichtete Generelle Entwäs-
serungsplan (GEP). 

   

 2 Die öffentlichen Abwasseranlagen und 
privaten Sammelleitungen sind im Ein-
vernehmen mit der kantonalen Fach-
stelle zu planen, zu erstellen und perio-
disch zu kontrollieren. Die Projekte für 
Erneuerungen und Renovierungen sind 
vor Baubeginn durch die kantonale 
Fachstelle genehmigen zu lassen. 

2 Die öffentlichen Abwasseranlagen sind 
im Einvernehmen mit der kantonalen 
Fachstelle zu planen, zu erstellen und 
periodisch zu kontrollieren. Die sind 
durch die kantonale Fachstelle zu ge-
nehmigen. 

    

 § 10 Öffentliche Abwasseranlagen § 10 Öffentliche Abwasseranlagen 
   

Öffentliche Abwas-
seranlagen  

1 Innerhalb der Bauzone werden in der 
Regel alle öffentlichen Abwasseranlagen 
(ohne Hausanschluss) von der Ge-
meinde als öffentliche Kanalisation er-
stellt und unterhalten. Die Finanzierung 
erfolgt gemäss dem Reglement über die 
Finanzierung von Erschliessungsanla-
gen. 

1 Innerhalb der Bauzone werden in der 
Regel alle öffentlichen Abwasseranla-
gen (ohne Hausanschluss) von der Ge-
meinde als öffentliche Kanalisation er-
stellt und unterhalten.  

   

Verträge und Statu-
ten 

2 Verträge und Statuten über gemeinsame 
Abwasseranlagen mehrerer Gemeinden 
sind der zuständigen kantonalen Stelle 
zur Prüfung einzureichen. Sie treten mit 
der Zustimmung durch diese Stelle in 
Kraft. 

2 Verträge über gemeinsame Abwasser-
anlagen mehrerer Gemeinden und Sat-
zungen von Zweckverbänden sind dem 
Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 
Abteilung für Umwelt (AfU), zur Vorprü-
fung einzureichen. Sie treten mit der 
Genehmigung durch die Gemeindeab-
teilung des Departementes Volkswirt-
schaft und Inneres (DVI) in Kraft. 

   

 3 Das Überbauen von öffentlichen Abwas-
seranlagen mit Gebäuden oder Gebäu-
deteilen ist nicht zulässig. Ausnahmen 
sind nur im Einvernehmen mit der kanto-
nalen Gewässerschutzstelle gestattet. 

3 Das Überbauen von öffentlichen Kanali-
sationen mit Gebäuden oder Gebäude-
teilen ist nicht zulässig. Ausnahmen 
sind nur im Einvernehmen mit der kan-
tonalen Fachstelle gestattet. 

   

 § 11 Private Abwasseranlagen § 11 Private Abwasseranlagen 
   

Private Abwasser-
anlagen 
 

1 Die Abwasseranlagen im Gebäude und die 
Leitungen bis zur öffentlichen Kanalisation 
(Hausanschluss) sind vom Grundeigentümer 
zu erstellen, zu unterhalten und zu erneuern. 
Sie verbleiben in seinem Eigentum. 

1 Die Abwasseranlagen im Gebäude bis 
zur öffentlichen Kanalisation (Hausan-
schluss) sind vom Grundeigentümer zu 
erstellen, zu unterhalten und zu erneu-
ern. Sie verbleiben in seinem Eigentum. 
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Gemeinsam ge-
nutzte Sammellei-
tungen 

2 Bei Massnahmen an privat und öffentlich 
gemeinsam genutzten Sammelleitungen 
werden die Kosten zwischen Grundei-
gentümer und Gemeinde aufgeteilt.   

 

   
 3 Die Durchleitungsrechte für Hausan-

schlüsse sind vor Baubeginn nach ZGB 
Art. 691 zu regeln und als Dienstbarkei-
ten im Grundbuch einzutragen. 

 
4 aufgehoben 

5 Die Durchleitungsrechte für Hausan-
schlüsse sind vor Baubeginn nach ZGB 
Art. 691 zu regeln und als Dienstbarkei-
ten im Grundbuch einzutragen. 

 
4 Bei neuen Gebäuden muss das Dach-

wasser und das Sickerwasser bis aus-
serhalb des Gebäudes getrennt vom 
verschmutzten Wasser abgeleitet wer-
den. 

   
 4 Visuelle Kontrollen sowie Dichtheitsprü-

fungen sind alle 15 Jahre an den Haus-
anschlussleitungen auf Kosten der Ei-
gentümer durchzuführen, falls gemäss 
dem Ordner «Siedlungsentwässerung» 
keine strengeren Regelungen gelten. Zu-
sätzliche visuelle Kontrollen sowie Dicht-
heitsprüfungen der Hausanschlussleitun-
gen können jederzeit von der Gemeinde 
angeordnet werden. Allfällige notwendige 
Sanierungen gehen zu Lasten des 
Grundeigentümers.  

2 Visuelle Kontrollen sowie Dichtheitsprü-
fungen können von der Gemeinde an-
geordnet werden. Die Kosten für die 
Prüfung gehen zu Lasten der Eigentü-
mer, sofern die Leitung schadhaft ist 
bzw. die Dichtheitsanforderungen nicht 
erfüllt. Allfällige notwendige Sanierun-
gen gehen zu Lasten des Grundeigen-
tümers. 

   

 5 Die Versickerungsanlagen sind vom 
Grundeigentümer zu erstellen und zu 
unterhalten; sie bleiben in seinem Eigen-
tum.  

3 Die Versickerungsanlagen sind vom 
Grundeigentümer zu erstellen und zu 
unterhalten; sie bleiben in seinem Ei-
gentum. 

   

 6 Wenn Abwasseranlagen als private 
Sammelleitungen gemeinsam genutzt 
werden, ist der Bau, Betrieb, Unterhalt 
und die Erneuerung mittels eines Dienst-
barkeitsvertrags zu regeln und im 
Grundbuch eintragen zu lassen. Der Ge-
meinderat kann dies auch bei bestehen-
den Anlagen nachträglich verlangen. Die 
Kosten gehen zu Lasten der Grundei-
gentümer. 

 
7 Werden mehrere Hausanschlüsse vor 

der Einleitung in die öffentliche Kanalisa-
tion zusammengefasst, entscheidet der 
Gemeinderat, ob die gemeinsame Lei-
tung als Hausanschluss im Privateigen-
tum verbleibt oder ob sie in das Eigen-
tum der Gemeinde übergeht. Die Leitung 
hat mindestens folgende Anforderungen 
zu erfüllen:  
a) Zugänglichkeit muss gewährleistet 

sein 
b) guter Zustand  
c) Nennweite grösser / gleich 250 mm  

6 Falls in ausserordentlichen Verhältnis-
sen Abwasseranlagen als private Sam-
melleitungen gemeinsam genutzt wer-
den, ist der Bau, Betrieb, Unterhalt und 
die Erneuerung mittels eines Dienstbar-
keitsvertrages zu regeln und im Grund-
buch eintragen zu lassen. 

 
 
 
 
7 Werden mehrere Hausanschlüsse vor 

der Einleitung in die öffentliche Kanali-
sation zusammengefasst, entscheidet 
der Gemeinderat, ob die gemeinsame 
Leitung als Hausanschluss im Privatei-
gentum verbleibt oder ob sie in das Ei-
gentum der Gemeinde übergeht.  
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Grundwasser-
schutzzonen  
 
 

8 Private Abwasseranlagen innerhalb von 
Grundwasserschutzzonen sind im Ein-
vernehmen mit der kantonalen Fach-
stelle zu planen, zu renovieren oder zu 
erneuern.  

8 Private Schmutzwasserleitungen inner-
halb einer Grundwasserschutzzonen 
sind im Einvernehmen mit der kantona-
len Fachstelle zu planen, zu renovieren 
oder zu erneuern. Die spezifischen An-
forderungen an die privaten Abwasser-
anlagen können dem jeweiligen Schutz-
zonenreglement entnommen werden. 

   

 § 12 Abwassersanierung ausserhalb Bauzonen § 12 Abwassersanierung ausserhalb Bauzonen 
   

Abwassersanierung 
ausserhalb Bauzo-
nen  
 

1 Im Generellen Entwässerungsplan 
(GEP) wird die Abwassersanierung der 
Liegenschaften ausserhalb der Bauzo-
nen festgelegt. 

1 Im Generellen Entwässerungensplan 
(GEP) wird die Abwassersanierung der 
Liegenschaften ausserhalb der Bauzo-
nen festgelegt. 

   

 2 Der Gemeinderat lässt die Sanierungs-
leitungen bauen, sobald die Finanzie-
rung sichergestellt ist und die Genehmi-
gung der kantonalen Fachstellen vor-
liegt. Zudem setzt er die Erschliessungs-
beiträge fest. 

2 Der Gemeinderat lässt die Sanierungs-
leitungen bauen, sobald die Finanzie-
rung sichergestellt ist und die Genehmi-
gung der kantonalen Fachstellen vor-
liegt. Zudem setzt er die Erschlies-
sungsbeiträge fest. 

   

 § 13 Abwasserkataster § 13 Abwasserkataster 
   

Abwasserkataster  
EG UWR 
 

1 Die Eigentümer von Bauten und Anla-
gen, von denen Abwässer anfallen, ha-
ben der Gemeinde alle für die Führung 
des Abwasserkatasters erforderlichen 
Angaben unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 

Die Eigentümer von Bauten und Anla-
gen, von denen Abwässer anfallen, ha-
ben der Gemeinde alle für die Führung 
des Abwasserkatasters erforderlichen 
Angaben unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 

   

 C.  ANSCHLUSSPFLICHT UND 
ANSCHLUSSRECHT  

C.  ANSCHLUSSPFLICHT UND 
ANSCHLUSSRECHT  

   
 § 14 Anschlusspflicht § 14 Anschlusspflicht 
   
Anschlusspflicht 
gem. GSchG 

1 Im Bereich der öffentlichen Kanalisation 
sind alle verschmutzten Abwässer anzu-
schliessen. 

1 Im Bereich der öffentlichen Kanalisation 
sind alle verschmutzten Abwässer anzu-
schliessen, wenn dies nach Art 11 und 
12 GSchG vorgesehen ist. 

   
 2 Können Anlagen aus zwingenden Grün-

den nicht an die Kanalisation ange-
schlossen werden, so verfügt der Ge-
meinderat mit Zustimmung der kantona-
len Fachstelle eine andere Abwasserbe-
seitigung. 

2 Können Anlagen aus zwingenden Grün-
den nicht an die Kanalisation ange-
schlossen werden, so verfügt der Ge-
meinderat mit Zustimmung der kantona-
len Fachstelle eine andere Abwasserbe-
seitigung. 

   
 § 15 Anschlussrecht § 15 Anschlussrecht 
   
Anschlussrecht 1 Die Gemeinde ist verpflichtet, die ver-

schmutzten Abwässer abzunehmen und 
der zentralen Reinigung zuzuführen, so-
weit die Anlagen dazu ausreichen. 

1 Die Gemeinde ist verpflichtet, die ver-
schmutzten Abwässer abzunehmen und 
der zentralen Reinigung zuzuführen, so-
weit die Anlagen dazu ausreichen. 
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 2 Stetig fliessendes, unverschmutztes 

Wasser (Fremdwasser, siehe § 24) darf 
nicht an die Kanalisation angeschlossen 
werden. 

2 Stetig fliessendes, unverschmutztes 
Wasser darf nicht an die Kanalisation 
angeschlossen werden. 

   

 3 Wenig verschmutztes Niederschlags-
wasser ist versickern zu lassen (§ 26) 
oder in ein Gewässer einzuleiten, sofern 
es die Verhältnisse zulassen. Für die 
Einleitung ist eine kantonale Zustim-
mung erforderlich. 

3 Wenig verschmutztes Niederschlags-
wasser ist versickern zu lassen (§ 26) 
oder in ein Gewässer einzuleiten, sofern 
es die Verhältnisse zulassen. Für die 
Einleitung ist eine kantonale Zustim-
mung erforderlich. 

   

Vorbehandlen gem. 
V EG UWR 
 

4 Wer Abwasser einleiten will, das den An-
forderungen an die Einleitung in die Ka-
nalisation nicht entspricht, muss es vor-
behandeln. 

4 Wer Abwasser einleiten will, das den 
Anforderungen an die Einleitung in die 
Kanalisation nicht entspricht, muss es 
vorbehandeln. 

   

 § 16 Bestehende Abwasseranlagen § 16 Bestehende Abwasseranlagen 
   
Bestehende Ab-
wasseranlagen 
 

1 Private Abwasseranlagen, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Regle-
ments bereits an die öffentliche Kanali-
sation angeschlossen sind, aber den gel-
tenden Vorschriften nicht entsprechen, 
können auf Zusehen hin im bisherigen 
Zustand belassen werden, solange sie 
zu keinen Missständen führen. 

1 Private Abwasseranlagen, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Regle-
ments bereits an die öffentliche Kanali-
sation angeschlossen sind, aber den 
geltenden Vorschriften nicht entspre-
chen, können auf Zusehen hin im bishe-
rigen Zustand belassen werden, so-
lange sie zu keinen Missständen führen. 

   
 2 Bei Erweiterung und Umbau ange-

schlossener Gebäude sind vorschrifts-
widrige Anlagen zu sanieren und die im 
GEP vorgesehene Sauberwasserabtren-
nung zu realisieren, soweit es die Ver-
hältnisse erlauben. 

3 Bei Erweiterung und Umbau ange-
schlossener Gebäude sind vorschrifts-
widrige Anlagen zu sanieren und die im 
GEP vorgesehene Sauberwasserab-
trennung zu realisieren, soweit es die 
Verhältnisse erlauben. 

   

Zustandsprüfungen 
gem. V EG UWR 

3 Bei der Erneuerung oder Renovierung 
öffentlicher Abwasseranlagen sind ge-
mäss V EG UWR die privaten Anlagen 
(Leitungen, Schächte usw.) auf ihren Zu-
stand zu überprüfen und bei Bedarf zu 
sanieren. Die Prüfkosten gehen zu Las-
ten der Gemeinde. 

4 Bei der Erneuerung oder Renovierung 
öffentlicher Abwasseranlagen sind die 
privaten Abwasseranlagen (Hausan-
schlüsse) auf ihren Zustand zu überprü-
fen und bei Bedarf zu sanieren. Die 
Kosten gehen zu Lasten des Liegen-
schaftseigentümers. 

   

 § 17 Anschlussfrist § 17 Anschlussfrist 
   
Anschlussfrist 
 

1 Bestehende Gebäude sind spätestens in-
nert einem Jahr nach Fertigstellung der 
öffentlichen Kanalisation anzuschliessen. 
Der Gemeinderat legt die Anschlussfrist 
mittels Verfügung fest. 

1 Bestehende Gebäude sind spätestens 
innert einem Jahr nach Fertigstellung 
der öffentlichen Kanalisation anzu-
schliessen. Der Gemeinderat legt die 
Anschlussfrist mittels Verfügung fest. 
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 D. BEWILLIGUNGSVERFAHREN  D. BEWILLIGUNGSVERFAHREN  
   

 § 18 Gesuch für private Abwasseranlagen  § 18 Gesuch für private Abwasseranlagen  
   

Gesuch für private 
Abwasseranlagen  

1 Für die Erstellung und für jede Änderung 
einer privaten Abwasseranlage ist vor 
Beginn der Bauarbeiten dem Gemeinde-
rat schriftlich, nach den Weisungen der 
Bauordnung, ein Gesuch einzureichen. 

1 Für die Erstellung und für jede Ände-
rung einer privaten Abwasseranlage ist 
vor Beginn der Bauarbeiten dem Ge-
meinderat schriftlich, nach den Weisun-
gen der Bauordnung, ein Gesuch im 
Doppel einzureichen. 

   

 2 Nutzungs- oder Zweckänderungen, bei 
denen die Menge und/oder die Art des 
Abwassers wesentlich verändert wer-
den, sind ebenfalls bewilligungspflichtig. 

2 Nutzungs- oder Zweckänderungen, bei 
denen die Menge und/oder die Art des 
Abwassers wesentlich verändert wer-
den, sind ebenfalls bewilligungspflichtig. 

   

 3 Bei Gesuchen, die einer Kontrolle, Be-
willigung oder Zustimmung der kantona-
len Fachstelle bedürfen, ist das Ge-
suchsformular der Abteilung für Baube-
willigungen (Dep. BVU) zu verwenden. 
Der Gemeinderat koordiniert soweit er-
forderlich das Gesuchsverfahren. 

3 Bei Gesuchen, die einer Kontrolle, Be-
willigung oder Zustimmung der kantona-
len Fachstelle bedürfen, ist das Ge-
suchsformular der Abteilung für Baube-
willigungen zu verwenden. Der Gemein-
derat koordiniert soweit erforderlich das 
Gesuchsverfahren. 

   

 4 Das Baugesuch für die Abwasseranlage 
ist ein Bestandteil des allgemeinen Bau-
gesuches. Das Bewilligungsverfahren ist 
gesamthaft durchzuführen. Für die Kos-
ten gilt die Gebührenregelung des Bau-
bewilligungsverfahrens (vgl. auch § 20). 

4 Das Baugesuch für die Abwasseranlage 
ist ein Bestandteil des allgemeinen Bau-
gesuches. Das Bewilligungsverfahren 
ist gesamthaft durchzuführen. Für die 
Kosten gilt die Gebührenregelung des 
Baubewilligungsverfahrens (vgl. auch § 
20). 

   

 § 19 Gesuchsunterlagen § 19 Gesuchsunterlagen 
   

Gesuchsunterlagen 
 

1 Der Gemeinderat bestimmt in separaten 
Bestimmungen die Bestandteile der Ge-
suchsunterlagen. 

1 Das Gesuch umfasst folgende Unterla-
gen: 

  

 a)  aufgehoben 

 

a) Planunterlagen 
• Ausschnitt aus der Landeskarte 

1:25'000 und dem kommunalen Sa-
nierungsplan mit eingezeichnetem 
Standort (bei Gesuchen ausserhalb 
Bauzonen) 

• Ausschnitt aus dem Generellen Ent-
wässerungsplan und dem Zonenplan 
(bei Gesuchen innerhalb Bauzonen) 

• Situationsplan 1:500 oder 1:1000 mit 
folgenden Angaben:  
o Bauherr, Wohnort, Datum, Nord-

richtung, Massstab usw. 
o Gewässerschutzbereiche Au, Ao 

und üB 
o Schutzzonen von Quell- und 

Grundwasserfassungen 
• Kanalisationsplan (Grundriss 1:50 bis 

max. 1:200) und Längenprofil von der 
Fall-Leitung bis zur öffentlichen Kana-
lisation mit folgenden Angaben: 
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o Leitungsführung (Durchmesser, 
Material, Gefälle usw.)  

o Anfallstellen, Abwasserart und 
Menge 

o Kontrollschächte, Bodenabläufe 
und Schlammsammler 

o Pumpen, Rückstausicherungen 
und Entlüftungen 

o Drainageleitungen, Bäche und 
Bachleitungen 

o Kläreinrichtungen oder Jauchgru-
ben (Abmessungen, Inhalt) 

o Entwässerung Zufahrt, Vorplätze, 
Dach usw. 

• Für Versickerungs- und Retentions-
anlagen sind Detailpläne mit Angaben 
über die Art und die Mengen des zu 
versickernden Wassers sowie über 
die hydrogeologischen Verhältnisse 
erforderlich. 

   
 b) aufgehoben b) Zusätzliche Angaben bei Industrie- und 

Gewerbebetrieben: 
• Fallen in einem Industrie- oder Ge-

werbebetrieb Abwässer aus Produk-
tion oder Reinigung an, so hat der 
Gesuchsteller vor der Einleitung in die 
Kanalisation im Rahmen des Bauge-
suchsverfahrens den Nachweis zu er-
bringen, dass er die Vorschriften über 
Abwassereinleitungen einhalten kann. 
Dieser Nachweis kann mit dem Hin-
weis auf belegte Erfahrungswerte im 
eigenen Betrieb, auf erprobte Modell-
fälle oder mittels Fachgutachten erfol-
gen. 

• Sind zur Einhaltung der Einleitungs-
bedingungen betriebseigene Anlagen 
zur Abwasservorbehandlung erforder-
lich, so ist dafür eine Baubewilligung 
des Gemeinderates mit Zustimmung 
des Departementes Bau, Verkehr und 
Umwelt notwendig. 

   

 2 aufgebhoben 2 Unvollständige Gesuche und nicht fach-
gerechte Pläne werden zur Verbesse-
rung zurückgewiesen. 

   

 § 20 Prüfungskosten § 20 Prüfungskosten 
   

Prüfungskosten 1 Ausser der Bewilligungsgebühr gemäss 
Gebührenreglement können dem Ge-
suchsteller auch Kosten für besonderen 
Prüfungsaufwand übertragen werden. 

1 Ausser der Bewilligungsgebühr gemäss 
Gebührenreglement der Bau- und Nut-
zungsverordnung können dem Gesuch-
steller auch Kosten für Prüfungsauf-
wand überbunden werden. 

   

   

   

   



 neue Regelung - 11 - bisherige Regelung 
 

 § 21  § 21 Baubeginn und Geltungsdauer 
   

Baubeginn und 
Geltungsdauer 

1 aufgehoben 2 Die Geltungsdauer der Baubewilligung  rich-
tet sich nach § 65 BauG. 

   
 § 22  § 22 Projektänderung 
   

Projektänderung 1 aufgehoben 1 Die bewilligten Anlagen sind gemäss 
den genehmigten Plänen auszuführen. 

   

  2 Für Projektänderungen gilt § 32 ABauV. 
   

 § 21 Abnahme, Inbetriebnahme, Pläne des ausgeführten Bauwerks § 23 Abnahme, Inbetriebnahme, Pläne des ausgeführten Bauwerks 
   
Abnahme, Inbe-
triebnahme, Pläne 
des ausgeführten 
Bauwerks 
 

1 Die Vollendung der Anlagen ist der Bau-
verwaltung vor dem Eindecken zu mel-
den. Dieser prüft die Anlagen und ver-
fügt die Abänderung vorschriftswidriger 
Ausführungen. 

1 Die Vollendung der Anlagen ist der 
kommunalen Gewässerschutzstelle vor 
dem Eindecken zu melden. Diese prüft 
die Anlagen und verlangt die Abände-
rung vorschriftswidriger Ausführungen. 

   
 2 Die Ausführungsqualität der Leitungen 

ist mittels Kanalfernsehaufnahmen und 
Dichtheitsprüfungen zu kontrollieren. 
Das Kanalfernseh-Protokoll ist vor Nut-
zungsbeginn der Gemeinde abzugeben 
zu Handen der Gewässerschutzfach-
stelle. 

2 Sofern die Meldung der Vollendung der 
Anlage nicht vor dem Eindecken erfolgt, 
so wird die Ausführungsqualität des An-
schlusses mittels Kanalfernsehauf-
nahme / Dichtheitsprüfungen unter Kos-
tenfolge für den Eigentümer der anzu-
schliessenden Baute kontrolliert. 

   

 3 Die Unterlagen sind zusammen mit dem 
von allen Parteien unterzeichneten Ab-
nahmeprotokoll und den Plänen des 
ausgeführten Werks (PAW) innert Mo-
natsfrist der Bauverwaltung abzugeben. 

3 Die Ausführungspläne des gesamten 
Bauwerkes sind der Gewässerschutz-
stelle innert Monatsfrist nach Inbetrieb-
nahme des Kanalisationsanschlusses 
einzureichen. 

   

 4 Die Anlagen dürfen erst nach mängel-
freier Abnahme in Betrieb genommen 
werden. 

4 Die Anlagen dürfen erst nach der Ab-
nahme in Betrieb genommen werden. 

   

 E.  ABWASSERTECHNISCHE 
AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN  

E. TECHNISCHE 
AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN  

   
 § 22 Abwassertechnische Ausführungsvorschriften § 24 Technische Ausführungsvorschriften 
   
Abwassertechni-
sche Ausführungs-
vorschriften 
 

1 Für die abwassertechnischen Ausfüh-
rungsvorschriften sind folgende Richtli-
nien und Normen massgebend: 

• Der Ordner "Siedlungsentwässe-
rung" der Abteilung für Umwelt; 

• Schweizer Norm SN 592000, Pla-
nung und Erstellung von Anlagen für 
die Liegenschaftsentwässerung; 

• Schweizer Norm SN 533190, SIA 
190, Kanalisationen; 

• Richtlinie „Erhaltung von Kanalisatio-
nen“ des VSA 

1 Für die technischen Ausführungsvor-
schriften sind folgende Richtlinien und 
Normen massgebend: 

• Der Ordner "Siedlungsentwässe-
rung" des Departementes Bau, Ver-
kehr und Umwelt, Abteilung für Um-
welt (AFU) 

• Schweizer Norm SN 592000 (2012), 
Planung und Erstellung von Anla-
gen für die Liegenschaftsentwässe-
rung; 

• Schweizer Norm SN 533190, SIA 
190, Kanalisationen; 

• Richtlinie „Erhaltung von Kanalisati-
onen“ des VSA 
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 § 23 § 25   Abwasser 

   

 1 aufgehoben 2 Als Abwasser gilt: Das durch häusli-
chen, industriellen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch veränderte Wasser, ferner das in 
der Kanalisation stetig damit abflies-
sende Wasser sowie das von bebauten 
oder befestigten Flächen abfliessende 
Niederschlagswasser. 

   
 § 24 Nicht verschmutztes Abwasser § 26 Nicht verschmutztes Abwasser 
   

Nicht verschmutz-
tes Abwasser 
 

1 Nicht verschmutztes Abwasser ist von 
der Kanalisation fernzuhalten und wie 
folgt zu beseitigen: 

• 1. Priorität: Versickerung auf der eige-
nen Parzelle 

• 2. Priorität: Einleitung in öffentliche 
Sauberwasserleitung / Versickerungs-
anlage 

• 3. Priorität: Direkte Einleitung in ein 
Gewässer, mit Retention, wo erforder-
lich 

3 Nicht verschmutztes Abwasser ist von 
der Kanalisation fernzuhalten und wie 
folgt zu beseitigen: 

• 1. Priorität: Versickerung  
 

• 2. Priorität: Einleitung in öffentliche 
Sauberwasserleitung 

• 3. Priorität: Einleitung in ein Gewäs-
ser, allenfalls mit Retention 

 
Die Einleitung in die Kanalisation ist nur 
zulässig, sofern der Nachweis vorliegt, 
dass es weder versickert noch einem 
oberirdischen Gewässer zugeleitet wer-
den kann.  

   

 2 Bei nicht verschmutztem Abwasser han-
delt es sich um 

2 Als nicht verschmutztes Abwasser gilt: 

   

 a) Fremdwasser, wie Drainage- und Si-

ckerwasser; Überlaufwasser von 

Quellen, Reservoirs, Brunnen; Grund-

wasser; Wasser aus Kühlanlagen, Kli-

maanlagen, Wärmepumpen; Bach-

wasser. 

a) Fremdwasser 
(Drainage- und Sickerwasser; Über-
laufwasser von Quellen, Reservoirs, 
Brunnen; Grundwasser; Wasser aus 
Kühlanlagen, Klimaanlagen, Wärme-
pumpen; evtl. Bachwasser) ist zu ver-
sickern oder in ein oberirdisches Ge-
wässer einzuleiten. 

 b) Dachwasser von Liegenschaften (Ein-

schränkungen bei Industriebetrieben). 

b) Dachwasser 
ist, wo hydrogeologisch möglich und 
vom Grundwasserschutz her zuläs-
sig, zu versickern oder in ein oberirdi-
sches Gewässer einzuleiten 

   

 3 Die Versickerung richtet sich nach dem 
Generellen Entwässerungsplan (GEP) 
und dem Ordner Siedlungsentwässerung 
der Abteilung Umweltschutz, Kapitel 14. 

3 Versickerungen 
Die Versickerung richtet sich nach dem 
Generellen Entwässerungsplan GEP 
und dem Ordner Siedlungsentwässe-
rung der Abteilung Umweltschutz, Kapi-
tel 14. 
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 4 Die Einleitung von nicht verschmutztem 

Abwasser in die Kanalisation ist nur zu-
lässig, sofern der Nachweis vorliegt, 
dass das nicht verschmutzte Abwasser 
weder versickert noch einer Sauberwas-
serleitung oder einem oberirdischen Ge-
wässer zugeleitet werden kann. 

4 Die Einleitung von nicht verschmutztem 
Abwasser in die Kanalisation ist nur zu-
lässig, sofern der Nachweis vorliegt, 
dass es weder versickert noch einer 
Sauberwasserleitung oder einem oberir-
dischen Gewässer zugeleitet werden 
kann. 

   
 § 25 Wenig verschmutztes Abwasser  
   

Wenig verschmutz-
tes Abwasser 

1 Strassen- und Platzwasser ist im Bauge-
biet grundsätzlich an die Mischwasser-
kanalisation anzuschliessen. Sofern es 
die Verhältnisse erlauben, kann das 
Strassen- und Platzwasser flächenför-
mig über die belebte Bodenschicht versi-
ckert werden. 

5 Strassen- und Platzwasser ist innerhalb 
der Bauzone grundsätzlich an die 
Mischwasserkanalisation anzuschlies-
sen. Sofern es die Verhältnisse erlau-
ben, ist das Strassen- und Platzwasser 
flächenförmig über die belebte Boden-
schicht zu versickern. 

 a) Strassen können, unter Berücksichti-
gung der nachbarschaftlichen Rechte, 
über die Schulter entwässert werden. 

a) Strassen können, unter Berücksichti-
gung der nachbarschaftlichen 
Rechte, über die Schulter entwässert 
werden. 

 b) Plätze, wie Hausvorplätze, Erschlies-
sungswege und Personenwagen-
Parkplätze sind unter Berücksichti-
gung der nachbarschaftlichen Rechte 
über die Schulter zu entwässern oder 
durchlässig zu gestalten.  

b) Plätze, wie Hausvorplätze, Erschlies-
sungswege und Personenwagen-
Parkplätze sind unter Berücksichti-
gung der nachbarschaftlichen Rechte 
über die Schulter zu entwässern oder 
durchlässig zu gestalten. Die Schrif-
tenreihe «Wohin mit dem Regenwas-
ser? Beispiele aus der Praxis», her-
ausgegeben vom Bundesamt für Um-
welt, BAFU (2000), enthält Konstruk-
tionsbeispiele aus der ganzen 
Schweiz. Bei der Wahl der Konstruk-
tion sind die Weisungen im Ordner 
«Siedlungsentwässerung» der Abtei-
lung für Umwelt, Kapitel 14 und 15, 
zu berücksichtigen. 

   

 § 26 Übergangslösung ausserhalb Bauzone § 27 Einzelreinigung häuslicher Abwässer 
   
Übergangslösung 
ausserhalb 
Bauzone  

1 Solange die Abwässer nicht einer zent-
ralen Abwasserreinigungsanlage zuge-
leitet werden können, ist für das ver-
schmutzte Abwasser als Übergangslö-
sung ein dichter Stapelbehälter einzu-
bauen. Das anfallende Schmutzwasser 
ist auf eine Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) abzuführen. 

1 Solange die Abwässer nicht einer zent-
ralen Abwasserreinigungsanlage zuge-
leitet werden können, sind vor jeder Ab-
leitung von verunreinigtem Abwasser 
als Übergangslösung Einzelreinigungs-
anlagen einzubauen. 

   

 2 Vor der Bewilligung ist die Zustimmung 
der kantonalen Fachstelle einzuholen 

2 Vor der Bewilligung ist die Zustimmung 
der kantonalen Fachstelle einzuholen 

   
 § 27 Einleitungsbewilligung § 28 Einleitungsbewilligung 
   

Einleitungsbewilli-
gung  

1 Für die Benützung der öffentlichen Ge-
wässer zur Einleitung von vorbehandel-
tem Abwasser und Sauberwasser bedarf 
es einer Bewilligung des Kantons (Was-
sernutzungsgesetz).  

1 Für  die  Benützung  der  öffentlichen  
Gewässer  zur  Einleitung  von  vorbe-
handeltem Abwasser und Sauberwas-
ser bedarf es einer Bewilligung des 
Kantons (Wassernutzungsgesetz).  
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Die Eingabe hat an die Abteilung für 
Baubewilligungen (Dep. BVU) zu erfol-
gen. 

   

 2 Die Nutzung zur Einleitung von vorbe-
handeltem Abwasser ist gebührenpflich-
tig gemäss Wassernutzungsabgabedek-
ret. 

2 Die Nutzung zur Einleitung von vorbe-
handeltem Abwasser ist gebührenpflich-
tig gemäss Wassernutzungsabgabedek-
ret. 

   

 § 28 Landwirtschaftsbetriebe § 29 Landwirtschaftsbetriebe 
   

Landwirtschaftsbe-
triebe  

1 Innerhalb der Bauzone sind die häusli-
chen Abwässer von landwirtschaftlichen 
Betrieben an die Kanalisation anzu-
schliessen. 

1 Innerhalb der Bauzone sind die häusli-
chen Abwässer von landwirtschaftlichen 
Betrieben an die Kanalisation anzu-
schliessen. 

   

 2 Ausserhalb der Bauzone sind die häusli-
chen Abwässer von landwirtschaftlichen 
Betrieben nur anzuschliessen, wenn die 
Bedingungen nach GSchG nicht einge-
halten werden und der Anschluss zu-
mutbar ist.   

2 Ausserhalb  der  Bauzone  sind  die  
häuslichen  Abwässer  von  landwirt-
schaftlichen  Betrieben  nur  anzu-
schliessen,  wenn  die  Bedingungen  
nach  GSchG  Art. 12 Abs. 4 nicht ein-
gehalten werden und der Anschluss zu-
mutbar ist.   

   

 3 Der Gemeinderat kann nach Massgabe 
des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer (GSchG) mit Zustimmung 
der kantonalen Fachstelle Ausnahmen 
bewilligen.   

3 Der Gemeinderat kann nach Massgabe 
des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer (GSchG) mit Zustimmung 
der kantonalen Fachstelle Ausnahmen 
bewilligen.   

   
 § 29 Wasserbedarf für Brauchwasser  
   
Wasserbedarf für 
Trinkwasser 

1 Wird für den Bezug von Trinkwasser zur 
gewerblichen Nutzung (Gärtnerei, Land-
wirtschaft usw.) ein zusätzlicher Wasser-
zähler notwendig, so wird für den gemes-
senen Trinkwasseranteil keine Abwas-
sergebühr erhoben, sofern das Trinkwas-
ser nicht in die Kanalisation eingeleitet 
wird. 

 

   

 § 30 Haftung § 30 Haftung 
   

Haftung 1 Die Prüfung und die Kontrolle der Anla-
gen durch die Kontrollorgane entbinden 
weder den Unternehmer noch den Bau-
leiter oder Bauherrn bzw. Liegenschafts-
eigentümer/Grundeigentümer von der ei-
genen Verantwortung. 

1 Die Prüfung und die Kontrolle der Anla-
gen durch die Kontrollorgane entbinden 
weder den Unternehmer noch den Bau-
leiter oder Bauherrn bzw. Liegen-
schaftseigentümer/Grundeigentümer 
von der eigenen Verantwortung. 

 2 Private Abwasseranlagen sollten daher 
von fachlich ausgewiesenen Ingenieuren 
projektiert und deren Ausführung über-
wacht werden. 

3 Private Abwasseranlagen sollten daher 
von fachlich ausgewiesenen Ingenieu-
ren projektiert und deren Ausführung 
überwacht werden. 

 3 Die Haftung der Gemeinde aus der Mit-
wirkung ihrer Organe im Bewilligungs-
verfahren und bei der Kontrolle richtet 
sich nach der kantonalen Verantwortlich-
keitsgesetzgebung. 

2 Die Haftung der Gemeinde aus der Mit-
wirkung ihrer Organe im Bewilligungs-
verfahren und bei der Kontrolle richtet 
sich nach der kantonalen Verantwort-
lichkeitsgesetzgebung. 
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 4 Wer durch seinen Betrieb, seine Anla-

gen oder seine Handlungen oder Unter-
lassungen ein Gewässer verunreinigt, 
haftet für den dadurch entstandenen 
Schaden gemäss eidgenössischer Ge-
wässerschutzgesetzgebung. Darüber 
hinaus haftet er als Liegenschafts-, 
Grund- und Werkeigentümer gemäss 
ZGB und OR. 

4 Wer durch seinen Betrieb, seine Anla-
gen oder seine Handlungen oder Unter-
lassungen ein Gewässer verunreinigt, 
haftet für den dadurch entstandenen 
Schaden gemäss eidgenössischer Ge-
wässerschutzgesetzgebung. Darüber 
hinaus haftet er als Liegenschafts-, 
Grund- und Werkeigentümer gemäss 
Art. 679 ZGB und Art. 58 OR. 

   
 F. RECHTSSCHUTZ UND VOLLZUG  F. RECHTSSCHUTZ UND VOLLZUG 
   
 § 31 Rechtsschutz, Vollstreckung § 31 Rechtsschutz, Vollstreckung 
   

Rechtsschutz, Voll-
streckung 
 

1 Gegen Verfügungen und Entscheide des 
Gemeinderates kann innert 30 Tagen 
seit Zustellung beim Departement Bau, 
Verkehr und Umwelt oder, wenn die ge-
meinderätliche Verfügung auf einer ver-
bindlichen Weisung des Departementes 
Bau, Verkehr und Umwelt beruht, beim 
Regierungsrat Beschwerde geführt wer-
den. 

1 Gegen Verfügungen und Entscheide 
des Gemeinderates kann innert 30 Ta-
gen seit Zustellung beim Departement 
Bau, Verkehr und Umwelt oder, wenn 
die gemeinderätliche Verfügung auf ei-
ner verbindlichen Weisung des Departe-
mentes Bau, Verkehr und Umwelt be-
ruht, beim Regierungsrat Beschwerde 
geführt werden. 

   
 2 Die Vollstreckung richtet sich nach dem 

Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG). 

2 Die Vollstreckung richtet sich nach den 
§§ 76 ff des Verwaltungspflegegesetzes 
(VRPG) vom 4. Dezember 2007. 

   

 § 32 Strafbestimmungen § 32 Strafbestimmungen 
   

Strafbestimmungen 1 Die Strafverfolgung wegen Vergehen ge-
mäss GSchG ist Sache der ordentlichen 
Strafverfolgungsbehörden. Der Gemein-
derat erstattet Anzeige bei der Staatsan-
waltschaft. 

1 Die Strafverfolgung wegen Vergehen 
gemäss Art. 70 - 73 GSchG ist Sache 
der ordentlichen Strafverfolgungsbehör-
den. Der Gemeinderat erstattet Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft. 

   

 2 Bei Übertretungen gemäss GSchG er-
lässt der Gemeinderat im Rahmen seiner 
Bussenkompetenz einen Strafbefehl im 
Verfahren gemäss § 112 des Gemeinde-
gesetzes. In schwerwiegenden Fällen er-
stattet er Anzeige bei der Staatsanwalt-
schaft. 

2 Bei Übertretungen gemäss Art. 71 
GSchG erlässt der Gemeinderat im 
Rahmen seiner Bussenkompetenz ei-
nen Strafbefehl im Verfahren gemäss § 
112 des Gemeindegesetzes. In schwer-
wiegenden Fällen erstattet er Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft. 

   

 3 Die Anwendung des GSchG auf die 
Übertretung einer Verfügung setzt vo-
raus, dass in der Verfügung auf die 
Strafandrohung ausdrücklich hingewie-
sen wird. 

3 Die Anwendung von Art. 71 GSchG auf 
die Übertretung einer Verfügung setzt 
voraus, dass in der Verfügung auf die 
Strafandrohung dieses Artikels aus-
drücklich hingewiesen wird. 

   
 G.  ÜBERGANGS- UND 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
G.  ÜBERGANGS- UND 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
   
 § 33 Übergangsbestimmungen § 33 Übergangsbestimmungen 
   

Übergangsbestim-
mungen 

1 Die Gebühren und Beiträge, deren Zah-
lungspflicht unter dem früheren Regle-
ment eingetreten ist, werden durch das 
neue Reglement nicht berührt. 

1 Die Gebühren und Beiträge, deren Zah-
lungspflicht unter dem früheren Regle-
ment eingetreten ist, werden durch die-
ses Reglement nicht berührt. 
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 2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens hän-

gigen Gesuche werden nach den Vor-
schriften dieses Reglementes beurteilt. 

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens hän-
gigen Gesuche werden nach den Vor-
schriften dieses Reglementes beurteilt. 

   
 § 34 Revision § 34 Revision 
   
Revision 1 Das Abwasserreglement kann durch Ge-

meindeversammlungsbeschluss jederzeit 
ganz oder teilweise revidiert werden.  

1 Das Abwasserreglement kann durch 
Gemeindeversammlungsbeschluss je-
derzeit ganz oder teilweise revidiert wer-
den.  

   

 § 35 Inkrafttreten § 35 Inkrafttreten 

   
Inkrafttreten 1 Dieses Reglement tritt nach Rechtskraft 

des Gemeindeversammlungsbeschlus-
ses auf den 1. Januar 2026 in Kraft. 

1 Dieses Reglement tritt nach Rechtskraft 
des Gemeindeversammlungsbeschlus-
ses in Kraft. 

   
 2 Auf diesen Zeitpunkt ist das Abwasserre-

glement der Gemeinde Böttstein vom 21. 
November 2012 mit den jeweiligen Ge-
bührentarifen aufgehoben. 

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das Reglement 
über die Entwässerung der Liegen-
schaften in der Gemeinde Böttstein vom 
2. Dez. 1989 mit Änderungen vom 22. 
Nov 1995 und die geltende Tariford-
nung aufgehoben. 

   

 
GEMEINDERAT BÖTTSTEIN 
 
 
 
 
Patrick Gosteli Manuel Gangel  
Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
 
 
Von der Einwohnergemeindeversammlung am 19. November 2025 genehmigt. 
  


